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Silvia Studinger 
Vizedirektorin SBFI 
Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 
 
Zustellung per E-Mail an: 
Suzanne.monnier@sbfi.admin.ch  
 
Bern, 5. September 2024 
 
 
 
Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung des Hochschulrates über die 
Zulassung zu den Fachhochschulen und den Fachhochschulinstituten 
 
 
Sehr geehrter Frau Studinger 
Sehr geehrte Frau Monnier 
 
Der Schweizerische Verband der Berufsorganisationen im Gesundheitswesen SVBG bedankt 
sich für die Einladung zur Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung des Hochschulrates 
über die Zulassung zu den Fachhochschulen und den Fachhochschulinstituten. Gerne lassen 
wir Ihnen unsere Stellungnahme hiermit fristgerecht zukommen. 
 
Der SVBG begrüsst die Änderungen in Bezug auf die Abklärung der persönlichen Eignung der 
Kandidatinnen und Kandidaten zum Berufsfeld und zum Selektionsverfahren im Fachbereich 
Gesundheit sehr. 
 
 
4a. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für den Fachbereich Gesundheit 
Art. 12a: Wir erachten die Differenzierung, wer eine Eignungsprüfung absolvieren soll, als sehr 
sinnvoll. Dass nicht mehr alle Anwärter*innen eine Abklärung der persönlichen Eignung zum 
Berufsfeld absolvieren müssen, führt auch zu einer Ressourceneinsparung (personell und 
finanziell) bei den Fachhochschulen 
 
Art. 12b: Dass ein Selektionsverfahren durchgeführt werden kann, wenn die Studienplätze 
beschränkt sind, erachten wir als sinnvoll. Auch begrüssen wir, dass das Selektionsverfahren 
keine Personengruppen bevorzugen respektive benachteiligen soll. Offen bleibt bei uns die 
Frage, welchen Einfluss es auf das Selektionsverfahren hat, wenn in einem Jahr weniger 
Anwärter*innen als Studienplätze bestehen. 
 
Fazit 

- Der SVBG begrüsst die Änderung der Verordnung des Hochschulrats über die Zulassung 
zu den Fachhochschulen und den Fachhochschulinstituten. Speziell Art. 12 Abschnitt 
4a, Art 12a und Art 12b. 
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Im Namen des SVBG danken wir Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und 
stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Verband der  
Berufsorganisationen im  
Gesundheitswesen 
 
 

   
 
Colette Carroz       Karin Stuhlmann 
Vizepräsidentin, Verantwortliche Bildung / FH  Geschäftsführerin 
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